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aufgrund der hier angebotenen Informationen entstehen. Stingl - Top Audit übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Newsletters. 
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 Wien, November 2023 
 

 

 

Fruchtgenuss – Substanzabgeltung überweisen© 

 

Sie haben eine lmmobilie unter Vorbehalt des Fruchtgenussrechtes verschenkt und die Zahlung einer 

Substanzabgeltung vereinbart, damit Sie weiterhin die Abschreibung geltend machen können? 

 

Dann vergessen Sie nicht, die Substanzabgeltung auch noch heuer an den Geschenknehmer zu 

überweisen, da Sie ansonsten keine Abschreibung geltend machen können. 

 

Nach Ansicht des BMF ist diese Substanzabgeltung umsatzsteuerpflichtig. 
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